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(Sonstige Rechtsakte) 

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM 

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 7/2011 

vom 1. April 2011 

zur Änderung von Anhang IV (Energie) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts­
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom­
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Ab­
kommen“ genannt, insbesondere auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang IV des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 2/2011 vom 
11. Februar 2011 ( 1 ) geändert. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 774/2010 der Kommission 
vom 2. September 2010 zur Festlegung von Leitlinien 
für den Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern 
und für einen gemeinsamen Regelungsrahmen im Bereich 
der Übertragungsentgelte ( 2 ) ist in das Abkommen auf­
zunehmen — 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

In Anhang IV des Abkommens wird nach Nummer 39 (Ver­
ordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission) Folgendes einge­
fügt: 

„40. 32010 R 0774: Verordnung (EU) Nr. 774/2010 der 
Kommission vom 2. September 2010 zur Festlegung 
von Leitlinien für den Ausgleich zwischen Übertra­
gungsnetzbetreibern und für einen gemeinsamen Rege­
lungsrahmen im Bereich der Übertragungsentgelte (ABl. 
L 233 vom 3.9.2010, S. 1). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens 
mit den folgenden Anpassungen: 

a) In Artikel 3 wird Folgendes angefügt: 

‚Für die EFTA-Staaten tritt die Verordnung außer 
Kraft, wenn die Verordnung (EU) Nr. 838/2010 im 
Rahmen des EWR-Abkommens in Kraft tritt.‘ 

b) Im Anhang Teil B Nummer 3 erhält der erste Satz 
die folgende Fassung: 

‚Die Höhe der von den Erzeugern zu zahlenden 
durchschnittlichen jährlichen Übertragungsentgelte 
muss sich in einer Größenordnung von 0 bis 
0,5 EUR/MWh bewegen, ausgenommen in Däne­
mark, Schweden, Finnland, Norwegen, Rumänien, Ir­
land, Großbritannien und Nordirland.‘ 

c) Im Anhang Teil B Nummer 3 erhält der zweite Satz 
die folgende Fassung: 

‚Die Höhe der in Dänemark, Schweden, Finnland und 
Norwegen von den Erzeugern zu zahlenden durch­
schnittlichen jährlichen Übertragungsentgelte muss 
sich in einer Größenordnung von 0 bis 1,2 EUR/ 
MWh bewegen.‘ “ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 774/2010 in islän­
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbind­
lich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. April 2011 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach 
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).
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( 1 ) ABl. L 93 vom 7.4.2011, S. 31. 
( 2 ) ABl. L 233 vom 3.9.2010, S. 1. 

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit­
geteilt.



Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. April 2011. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Vorsitzende m.d.W.d.G.b. 

Gianluca GRIPPA
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